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Verfahrens
lotsen
Beratung und Unterstützung für 
junge Menschen mit Behinderung/
Beeinträchtigung und ihre Familien

So finden
Sie uns.

Stadt Fürth, Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
V.i.d.P. Thomas Kowalewski Tel. 0911/974-1535
Gestaltung: Stadt Fürth, Nicole Jucha - BMPA 06/2024

Kontakt
Stadt Fürth
Verfahrenslotsen
Sozialrathaus
Königsplatz 2
90762 Fürth

Sie erreichen uns unter:
Sandra Fichtner 
 0911 974-1503
 0911 974-1513
 verfahrenslotsen@fuerth.de
Andrea Dennerlein 
 0911 974-1991
 0911 974-1513
 verfahrenslotsen@fuerth.de

Wir bieten Ihnen persönliche Beratungs- 
termine inklusiv und barrierefrei bei 
uns im Büro im Sozialrathaus, über Te- 
lefon oder online, Zuhause bei Ihnen 
oder in einer Einrichtung an.
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Sozial-
rathaus

Öffentliche Verkehrsmittel:
U-Bahn: Linie 1 (Rathaus) 
Buslinien 33, 39, 126, 174,  175, 177, 178, 179 (Rathaus) 
Buslinie 172 Richtung Fürth (Katharinenstraße), 
Richtung Burgfarrnbach (Rosenstraße)



Wir beraten Sie dazu, welche Leistungen 
aus dem Bereich der Eingliederungshilfe 
für Sie in Frage kommen. 

Dazu erfassen wir in einem vertraulichen 
Gespräch Ihre persönliche Situation 
und erfragen welche Beeinträchtigungen 
und Hemmnisse vorliegen, die Ihren 
Alltag erschweren. Dabei stehen Ihre 
Wünsche und Probleme im Mittelpunkt 
unserer Beratung.

Wir erklären Ihnen, wo Sie die für Sie 
erforderlichen Hilfen beantragen kön- 
nen und helfen bei der Antragstellung. 
Wir informieren Sie über benötigte 
Unterlagen sowie die weiteren Schritte.

• Wir unterstützen Sie auch, wenn die 
 von Ihnen beantragte Hilfe abgelehnt  
 wurde und informieren Sie über Ihre 
 Rechte.

• Wir begleiten Sie auf Wunsch zu Ter- 
 minen zum Beispiel mit den zustän- 
 digen Ämtern oder zum Hilfeplan- 
 gespräch.

• Wir vermitteln Ihnen weitere Unter- 
 stützungsangebote in Verbindung 
 mit Leistungen zur Teilhabe.

• Unsere Beratung und Unterstützung 
 für Sie ist unverbindlich, unabhängig, 
 vertraulich und kostenfrei.

Ziel
Unser

ist es, Sie fachkundig durch 
das komplizierte Leistungs- 
und Zuständigkeitssystem der 
Eingliederungshilfe zu lotsen, 
damit Sie die Hilfe, die Sie 
benötigen, möglichst schnell 
erhalten.

Wie
machen wir das?

Alle jungen Menschen mit 
Behinderungen/Beeinträchtigungen 
bis zum 27. Lebensjahr, ihre (Pflege-) 
Eltern, Erziehungs- und Personen- 
sorgeberechtigten sowie ihre gesetz- 
lichen Betreuer und Betreuerinnen.

kann sich an uns wenden?
Wer 
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